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Sportverein 
Blau - Weiss Espa  1981  e. V.

Satzung

§ 1 NAME, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR

1. Der Verein führt den Namen: Sportverein Blau-Weiss Espa
und hat seinen Sitz in: Langgöns-Espa
Er wurde am 19.10.1981
gegründet und am 26.10.1983
in das Vereinsregister unter der Nr. 1412 beim Amtsgericht Giessen eingetragen.
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 ZWECK UND GEMEINNÜTZIGKEIT

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Sports.
2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

a) die Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen bei Fußball und Turnen 
b) die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten, mit Ausnahme des Auslagenersatzes oder der Aufwandsentschädigung 
(Ehrenamtspauschale), keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.
6. Der Verein ist parteipolitisch, konfessionell, beruflich und rassisch neutral.

§ 3 MITGLIEDSCHAFT IN DEN VERBÄNDEN

Der Verein ist Mitglied im
a) Landessportbund Hessen e. V.
b) zuständigen Landesverband
c) zuständigen Spitzenverband 

§ 4 FARBEN UND AUSZEICHNUNGEN

1. Die Farben des Vereins sind: Blau und Weiss
2. Jedes Mitglied hat das Recht zum Erwerb und zum Tragen des Vereins-Abzeichens.
3. Als Auszeichnungen werden besondere Vereinsehrennadeln verliehen

www.blau-weiss-espa.de
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§ 5 MITGLIEDSCHAFT

1. Der Verein führt als Mitglieder:
a) ordentliche Mitglieder (passiv und aktiv)
b) jugendliche Mitglieder bis zu 18 Jahren
c) Ehrenmitglieder

Stimmberechtigt bei der Mitgliederversammlung sind die Mitglieder unter a) und c)

2. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden.
3. Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen. Jugendliche im Alter unter 18 
Jahren können nur mit schriftlicher Zustimmung der gesetzlichen Vertreter aufgenommen werden.
4. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme.
5. Die Mitgliedschaft endet:

a) durch Austritt, der nur schriftlich für den Schluss eines Kalenderjahres zulässig und 
spätestens 6 Wochen zuvor zu erklären ist;
b) durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied 9 Monate mit der 
Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist und trotz Aufforderung die Rückstände nicht 
bezahlt. Der Vorstand kann Beiträge auf Antrag stunden, ermäßigen oder ganz erlassen.
c) durch Ausschluss bei vereinsschädigendem Verhalten, der durch den Vorstand zu 
beschließen ist. Dem Auszuschließenden ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der 
Ausschlußbeschluß ist dem Auszuschließenden schriftlich mit Begründung
bekannt zu geben. Gegen den Ausschlußbeschluß kann der Auszuschließende schriftlich  
die nächste Mitgliederversammlung anrufen, die endgültig entscheidet.

6. Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten gegenüber dem 
Verein. Im Falle des Ausschlusses dürfen Auszeichnungen nicht weiter getragen werden.
7. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Höhe und Fälligkeit legt die Mitgliederversammlung fest. 
Bei Bedarf kann eine Umlage erhoben werden.
8. Der Vorstand kann in Ausnahmefällen die Beiträge zur Mitgliedschaft oder Umlage erlassen 
oder stunden.
9. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung, seine Ordnungen und die Beschlüsse seiner 
Organe zu beachten.

§ 5a DATENSCHUTZ UND PERSÖNLICHKEITSRECHT

a) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des Zwecks 
des Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönliche und sachbezogene 
Verhältnisse seiner Mitglieder. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 
Name und Anschrift,
Bankverbindung, Telefonnummern  sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en), 
Funktion(en) im Verein. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, übermittelt und 
verändert.
b) Als Mitglied des Landessportbundes, Fachverbandes und Landesverband ist der Verein 
verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden.
c) Jedes Mitglied hat das Recht auf
- Auskunft über seine gespeicherten Daten;
- Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit;
- Sperrung seiner Daten;
- Löschung seiner Daten.
d) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in 
seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur 
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft insbesondere 
Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse und Torschützen, 
Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen Versammlungen anwesende 
Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten 
beschränkt sich hierbei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und –
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soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Wettkampfklassen) erforderlich – Alter oder 
Geburtsjahrgang.
e) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen
und Geburtstage seiner Mitglieder Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende 
personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit 
und deren
Dauer, Funktion im Verein und – soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag.
Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name, Funktion im
Verein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und
Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln.
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das einzelne Mitglied jederzeit gegenüber
dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner
personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein
informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Übermittlung in
diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen
kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die
Veröffentlichung/Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des
widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige
Veröffentlichungen/Übermittlungen.
f) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder,
sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern.
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie
der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und
sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden.
g) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
h) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung
oder Sperrung seiner Daten.

§ 6 ORGANE DES VEREINS

Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) die Jugendversammlung

§ 7 MITGLIEDERVERSAMMLUNG

1. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen.
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich in den drei ersten Monaten des 
Kalenderjahres statt.
3. Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung hat spätestens zwei Wochen vorher durch 
Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde Langgöns, der Butzbacher Zeitung
und mit Aushang im Vereinsheim zu erfolgen.

4 Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für

- Entgegennahmen der Berichte des Vorstandes
- Entgegennahmen des Berichts der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
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- Entlastung und Wahl des Vorstands
- Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
- Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins
- Entscheidung über die Aufnahme neuer und den Ausschluss von Mitgliedern in 

Berufungsfällen
- Ernennung von Ehrenmitgliedern
- Entscheidung über die Einrichtung von Abteilungen und deren Leitung
- Beschlussfassung über Anträge
- Bestätigung der Jugendordnung

5. Die Tagesordnung soll enthalten
a) Eröffnung und Begrüßung der Versammlung
b) Totenehrung 
c) Bericht der / des Vorsitzenden
d) Berichte der Abteilungen
e) Kassenbericht
f) Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
g) Wahlen von Kassenprüfern (einmalige Wiederwahl ist zulässig)
h) Wahlen
i) Beschlussfassung über Anträge
j) Veranstaltungskalender
k) Verschiedenes

6. Der Vorsitzende oder sein Vertreter leiten die Versammlung.
7. Über die Versammlung hat der Schriftführer eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Leiter der 
Versammlung und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. Die gefassten Beschlüsse sind wörtlich 
in die Niederschrift aufzunehmen.
8. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst
(Enthaltungen zählen nicht mit)
9. Satzungsänderungen können nur mit 2/3 Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder 
beschlossen werden. Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder.
10. Außerordentliche Versammlungen finden statt, wenn das Interesse des Vereins es erfordert 
oder auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens 20 % der Mitglieder.
Außerordentlichen Versammlungen stehen die gleichen Befugnisse zu, wie den ordentlichen.

§ 8 DER VORSTAND

1. Der Vorstand besteht aus:
der/dem 1. Vorsitzenden;
der/dem 2. Vorsitzenden;
dem/der Kassenwart/in,
dem/der Schriftführer/in,
dem/der Frauenwart/in
dem/der Pressewart/in;
dem/der Jugendwart/in
bis zu 4 Beisitzern

2. Der Vorstand beschließt über die Verteilung einzelner Aufgaben.
3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die 1. Vorsitzende, der/die 2. Vorsitzende und der/die
Kassenwart(in). Hiervon sind jeweils zwei gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt.
4. Die Wahl des Vorstandes erfolgt für 2 Jahre. Einzelne Vorstandsmitglieder können auch 
auf 3 Jahre gewählt werden.
5. Beim Ausscheiden von einzelnen Vorstandsmitgliedern während der Amtszeit kann sich der 
Vorstand selbstständig ergänzen.
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§ 9 EIGENSTÄNDIGKEIT DER VEREINSJUGEND

1. Zur Vereinsjugend gehören alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, sowie die gewählten und 
berufenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Vereinsjugendarbeit, wenn vorhanden.
Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich im Rahmen dieser Satzung und der Jugendordnung 
selbständig. Sie entscheidet über die ihr zur Verfügung gestellten Mittel in eigener Zuständigkeit.
2. Sie wird geleitet durch einen Jugendausschuß. Dieser wird in einer Jugendvollversammlung 
gewählt. Jugendwart und/oder Jugendwartin, bei Bedarf auch ein Jugendsprecher oder eine 
Jugendsprecherin, vertreten die Interessen der Jugend im Vorstand.
Alles Weitere regelt eine Jugendordnung, die von der Jugend zu entwerfen ist und durch eine 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestätigt werden muß.
Sie ist nicht Bestandteil der Satzung.

§ 10 ORDNUNGEN

1. Der Vorstand beschließt und verändert mit absoluter Mehrheit eine Geschäftsordnung des 
Vereins.
2. Außerdem sind Turnier- und Sportordnungen, Wettkampfbestimmungen und Schiedsordnungen 
der zuständigen Fachverbände für die Mitglieder des Vereins verbindlich.
3. Die unter Pkt. 1 und 2. aufgeführten Ordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung.

§ 11 AUFLOESUNGSBESTIMMUNG

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das 
nach Liquidation verbleibende Vermögen des Vereines an die Gemeinde Langgöns, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, sportliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins 
am 26.02.2010 beschlossen worden.

Langgöns-Espa, den 26.02.2010
(Ort / Datum)

gez. Volker Rühl gez. Roger Wedemann gez. Jürgen Weninger
(1. Vorsitzender) (2. Vorsitzender) (Kassenwart)

Tag der Eintragung ins Vereinsregister VR 1412 im Amtsgericht Giessen am 06.04.2010


